


 
Amt für Jugend, Schule und Sport (Jugendamt) 

 
Siegburger Standards zur Prävention von Kindeswohlgefährdungen  

in der Fassung vom 01.05.2015  
 

 
1. Erhält eine in der Einrichtung tätige Person gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 

eines Kindes oder Jugendlichen, so ist diese verpflichtet, die Anhaltspunkte gegenüber der zustän-
digen Leitungsperson mitzuteilen. 

 
2. Die Leitungsperson organisiert unter Einbezug mindestens einer in der Abschätzung des Gefähr-

dungsrisikos erfahrenen Fachkraft ein Fallgespräch zur Einschätzung der aktuellen Situation des 
Kindes oder Jugendlichen und des Risikos einer Gefährdung bei Fortbestand der Situation. Zur Ri-
sikoabschätzung nutzen die Fachkräfte der Einrichtung ein standardisiertes Instrument zur Ein-
schätzung der Lebenssituation des Kindes oder Jugendlichen. 

 
3. Kommen die Fachkräfte im Rahmen des Fallgesprächs zu der Einschätzung, dass zwar keine un-

mittelbare Gefährdung, aber ein für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen problematisches 
Erziehungsdefizit vorliegt, verpflichtet sich die Einrichtung, diese Situation mit dem Kind oder Ju-
gendlichen und den Personensorgeberechtigten zu erörtern. Soweit erforderlich, soll bei den Per-
sonensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hingewirkt werden, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Die Einrichtung  
bietet im Rahmen ihrer Möglichkeiten geeignete Hilfen an. 

 
4. Reichen eigene Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Situation des Kindes oder Jugendli-

chen nicht aus, verpflichtet sich die Einrichtung, die Personensorgeberechtigten auf externe Hilfen 
hinzuweisen und durch Motivationsarbeit fortlaufend bis zu einer Verbesserung der Situation des 
Kindes oder des Jugendlichen  auf die Inanspruchnahme der Hilfen hinzuwirken. Über Angebote 
von Diensten und Einrichtungen informiert der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt Siegburg. 

 
5. Verändert sich die Situation des Kindes oder Jugendlichen so nachhaltig, dass gewichtige Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung erkennbar sind oder wird bei der Risikoeinschätzung von ei-
ner potenziellen akuten Kindeswohlgefährdung ausgegangen, ist das Jugendamt1 zu informieren. 
Die Personensorgeberechtigten sind vorab darauf hinzuweisen, es sei denn, dass damit der wirk-
same Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. 
 

6. Die Einrichtung verpflichtet sich nach erfolgter Abklärung der Gefährdungssituation und ggf. nach 
der Erstellung eines Hilfe- und Schutzkonzeptes durch das Jugendamt, an der Umsetzung des Hil-
fe- und Schutzkonzeptes mitzuwirken. 

 
7. Das Jugendamt verpflichtet sich, dem freien Träger der Jugendhilfe Informationen zu Zuständigkei-

ten, Arbeitsabläufen, Erreichbarkeit, sowie konzeptionellen Grundlagen seiner Arbeit, in jeweils ak-
tualisierter Fassung zur Verfügung zu stellen. 
  

8. Der Träger benennt mit Abschluss der Vereinbarung trägerintern eine in der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos erfahrene Fachkraft. Soweit die Einrichtung nicht über eine Fachkraft verfügt, die 
auf dem Gebiet der Gefährdungsabschätzung erfahren ist, ist eine externe Fachkraft hinzuzuzie-
hen. Als erfahrene Fachkraft kann eine Person benannt werden, die über eine pädagogische oder 
psychologische Grundausbildung verfügt, zusätzlich über eine langjährige Berufserfahrung in der 
Arbeit mit gefährdeten Kindern verfügt und in Fortbildungen spezielles Wissen zum Umgang mit 
Kindeswohlgefährdungen erworben hat. Das Jugendamt hält im Allgemeinen Sozialen Dienst spe-
ziell geschulte Kinderschutzfachkräfte vor, die für Fallgespräche zur Gefährdungsabklärung zur Ver-
fügung stehen, falls der Träger keine geeignete Fachkraft intern oder in Kooperation gewinnen 
kann. 

 

 
1 Zuständig ist das Jugendamt, in dessen Bereich die Sorgeberechtigten leben.  


